
Aufgrund von § 7 Absätze 2 und 3 VVG (Versicherungsvertrags-
gesetz) in Verbindung mit § 1 VVG – Informationspflichtenver-
ordnung möchten wir Ihnen folgende Informationen geben:

1.   Versicherer ist die ÖRAG Rechtsschutzversicherungs- 
Aktiengesellschaft. 

  Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf, Registergericht Düsseldorf 
HRB 12073, Anschrift: Hansaallee 199, 40549 Düsseldorf.

2.  Die ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG wird vertreten 
durch den Vorstand, Jörg Tomalak-Plönzke (Vorsitzender) 
und Herrn Andreas Heinsen.

3.  Die ÖRAG ist eine Rechtsschutzversicherung. Zuständige 
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.

4.  Die wesentlichen Inhalte der Versicherungsleistung entneh-
men Sie bitte unseren Allgemeinen Bedingungen für die 
Rechtsschutzversicherung (ARB). Auf den Versicherungsver-
trag ist deutsches Recht anwendbar. Angaben über Art, Um-
fang, Fälligkeit und Erfüllung der Leistung finden Sie im Pro-
duktinformationsblatt und den ARB der ÖRAG.

5.  Den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller 
Steuern und sonstigen Preisbestandteile entnehmen Sie 
bitte dem beigefügten Antrag.

6.  Die ÖRAG bietet nicht nur eine Versicherung im Schadenfall. 
Wir sind unter der MEINRECHT-Rufnummer 0211 529-5555 
in allen Fragen rund um Rechtsschutz für Sie da.

7.  Die erste Prämie wird unverzüglich nach Ablauf von zwei 
Wochen nach Zugang des Versicherungsscheines fällig. Ist 
Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, gilt als ers-
te Prämie nur die erste Rate der ersten Jahresprämie. Die 
Folgeprämien werden zu dem jeweils vereinbarten Zeit-
punkt fällig. Ist die Einziehung der Prämie von einem Kon-
to vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn die 
Prämie zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann und 
einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen wird.

8.  Der Vertrag kommt durch Annahme des von Ihnen gestell-
ten Antrages zustande. Der Versicherungsbeginn befindet 
sich auf dem Antrag (jedoch frühestens einen Tag nach 
Antragstellung).

9.  Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen 
ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versiche-
rungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der 
Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutzversiche-
rung (ARB) der ÖRAG, die weiteren Informationen nach § 7 
Absätze 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) 
in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informations-
pflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Text-
form erhalten haben, jedoch nicht vor Erfüllung unserer 
Pflichten gemäß § 312 g Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen 

Gesetzbuches in Verbindung mit Artikel 246 § 3 des Ein-
führungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Ab-
sendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG, Hansaallee 199, 
40549 Düsseldorf, E-Mail: info@oerag.de (ohne dass hier-
für andere als die Übermittlungskosten nach den Basis-
tarifen entstehen) oder an den im Versicherungsschein 
genannten Vermittler.

  Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versiche-
rungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn 
Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor 
dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, 
der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dür-
fen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich  
um einen Betrag, der sich wie folgt berechnet: 1/360 der 
Jahresprämie (bei jährlicher Prämienzahlung) oder 1/180  
der Halbjahresprämie (bei halbjährlicher Prämienzahlung) 
oder 1/90 der Vierteljahresprämie (bei vierteljährlicher 
Prämienzahlung), multipliziert mit der Anzahl der Tage, an 
denen Versicherungsschutz bestanden hat. Die Erstattung 
zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätes-
tens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Ver-
sicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, 
hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene 
Leistungen zurück zu gewähren und gezogene Nutzungen 
(z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

  Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren aus-
drücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausge-
übt haben. Widerrufen Sie eine Vertrags- oder Tarifände-
rung, läuft der ursprüngliche Versicherungsvertrag weiter.

10.  Die Mindestlaufzeit des Vertrages beträgt ein Jahr. Die 
Laufzeit Ihres Vertrages befindet sich auf dem Antrag. Bei 
einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlän-
gert sich der Vertrag stillschweigend jeweils um ein Jahr, 
wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate 
vor Ablauf eine Kündigung zugegangen ist. Weitere Kün-
digungsmöglichkeiten finden Sie in den ARB (dort §§ 10, 
11 Absatz 1, 13 Absätze 1 und 2).

11.  Das für Streitigkeiten aus dem Vertrag zuständige Gericht 
entnehmen Sie bitte § 20 ARB.

12.  Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungs- 
ombudsmann e. V. Sie können damit in privaten Angelegen- 
heiten das kostenlose, außergerichtliche Streitschlichtungs-
verfahren in Anspruch nehmen. Die Möglichkeit den Rechts-
weg zu beschreiten bleibt davon unberührt. Dies gilt auch 
für die Möglichkeit der Beschwerde bei der unter Punkt 3 ge-
nannten Aufsichtsbehörde. Die Adresse des Ombudsmannes 
lautet: Versicherungs ombudsmann e. V., Postfach 080632, 
10006 Berlin, Telefon: 0800 3 69 60 00, Fax: 0800 3 6 990 00, 
beschwerde@versicherungsombudsmann.de.

Allgemeine Vertragsinformationen
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